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Wichtiger Hinweis: Bei diesem Orientierungspapier handelt es sich um einen vorläufigen, noch nicht abschließenden Entwurf, der 
zunächst nur den Interessengruppen zur Unterstützung bei der Erstellung ihrer Lokalen Entwicklungsstrategie dienen soll. 

LEADER und CLLD in der Förderperiode 2021 – 2027  

E N T W U R F   

ELER-Förderbereich  

Entwicklung der nachhaltigen, multimodalen Mobilität 
 

Stand: 31. März 2022 

 

Inhalt 
1. Zuwendungszweck ...................................................................................................................... 1 

2. Förderschwerpunkte / Gegenstand der Förderung .................................................................... 1 

3. Zuwendungsempfänger ............................................................................................................... 2 

4. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung ...................................................................................... 2 

 

1. Zuwendungszweck 
 

Durchführung von Vorhaben 

 des Neu- und Ausbaus der Infrastruktur für eine nachhaltige Nahmobilität, 

 der Konzeption und Umsetzung multimodaler intelligenter Schnittstellen, 

 der Umsetzung innovativer Mobilitätskonzepte und nachhaltiger Infrastruktur 

zur Umsetzung einer Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) 

 

2. Förderschwerpunkte / Gegenstand der Förderung 
 

 Neu- und Ausbau sowie die grundhafte Instandsetzung der Infrastruktur des Landesradver-

kehrsnetzes und der Infrastruktur für den Rad- und Fußverkehr 

 Umsetzung begleitender Infrastruktur für den Rad- und Fußverkehr sowie ÖPNV (beispiels-

weise Umsteigepunkte für den Übergang zwischen den Verkehrsträgern, Fahrradabstellanla-

gen einschließlich der Ausstattung für Elektromobilität, Wegweisung und Beschilderung, Maß-

nahmen zur Optimierung des Verkehrsflusses durch Änderung von Knotenpunkten und Signal-

anlagen, Maßnahmen und Einrichtungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit) 

 Erarbeitung und Fortschreibung von Konzepten zur Förderung einer nachhaltigen, multi-mo-

dalen Mobilität (beispielsweise kommunale Verkehrskonzepte, betriebliche Mobilitätskon-

zepte, Konzepte zur Radverkehrswegweisung) 
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3. Zuwendungsempfänger 
 

 Gemeinden und Gemeindeverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts 

 Juristische Personen des privaten Rechts 

 Personengesellschaften des privaten Rechts 

 Juristische Personen, die gemeinnützige Zwecke verfolgen 

 

Ausgeschlossen sind: Natürliche Personen des privaten Rechts. 

 

4. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 
 

Projektförderung | Anteilfinanzierung | Nicht rückzahlbarer Zuschuss 

 

 Festlegung der Förderhöhe erfolgt durch die Lokalen Aktionsgruppen in der Lokalen Entwick-

lungsstrategie. Hierbei sind folgende Fördersätze nicht zu überschreiten: 

* Bei produktiven Investitionen - max. 65 v. H. (gem. Art. 73 Abs. 4 GAP-SP VO). Weitere Einschrän-

kungen können sich aus beihilferechtlichen Beschränkungen ergeben. 

 

 Mindest- und Höchstförderbeträge: 

 Öffentliche Antragsteller Andere Antragsteller 

Zuwendung i. H. v. mindestens 5.000 Euro 2.500 Euro 

Zuwendung i. H. v. höchstens 500.000 Euro* 500.000 Euro 

* Ausnahme: Wenn Zuwendungsempfänger Gemeinden oder Gemeindeverbände, dann 1 Mio. Euro. 

 

Über mögliche einzelfallbezogene Ausnahmen hinsichtlich des Höchstbetrages entscheidet abschlie-

ßend das fachlich zuständige Ministerium. 

 Fördersatz bezogen auf die  
förderfähigen Gesamtausgaben 
(max. bis zu) 

Gemeinden und Gemeindeverbände,  

juristische Personen des öffentlichen Rechts 
80 v. H.* 

Juristische Personen des privaten Rechts 80 v. H.* 

Personengesellschaften des privaten Rechts 80 v. H.* 

Juristische Personen, die gemeinnützige Zwecke verfolgen 80 v. H.* 


